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Antrag „Vergütung für die Arbeit des Sprecher*innenrats“ 

Sprecher*innenrat 

 

 

Der Studentische Konvent wolle beschließen: 

 

Die Mitglieder des Sprecher*innenrates sollen für ihre Arbeit eine Aufwandsentschädigung 

erhalten. Zu diesem Zweck soll die Hochschulleitung ein jährliches Sonderbudget in Höhe 

von 5000 € zur Verfügung stellen. Die Mitglieder des Sprecher*innenrates sollen aus diesem 

Budget eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 80 € erhalten. Aufgrund des 

Mehraufwands und der besonderen Verantwortung soll dieser Satz für den Vorsitzenden 93 € 

betragen. 

Sofern es haushaltsrechtlich möglich ist, soll diese Regelung bereits rückwirkend ab dem 1. 

Januar 2018 gelten. 

 

 

Begründung: 

Die Mitglieder des Sprecher*innenrates haben einen besonders hohen Arbeitsaufwand. Aus 

diesem Grund scheint es gerechtfertigt, für deren Arbeit eine kleine Entschädigung zu zahlen. 

Dies dient v. a. der Wertschätzung der geleisteten Arbeit, soll aber auch die Attraktivität 

dieser Ämter steigern. 

Es ist zudem kritisch zu sehen, dass die Hilfskräfte des Konvents für ihre Arbeit bezahlt 

werden, jedoch nicht deren Vorgesetzte und die Personen, die die Hauptlast der Arbeit tragen. 

Im Gegensatz zu den Hilfskräften sind die Mitglieder des Sprecher*innenrates auch für die 

Arbeit dieses Gremiums im Speziellen und des Konvents im Allgemeinen verantwortlich. 

 

Der Kanzler der Universität hat seine Bereitschaft erklärt, dieses Vorhaben zu finanzieren und 

begrüßt das Ansinnen, dem Sprecher*innenrat eine Aufwandsentschädigung zu zahlen. 
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An anderen bayerischen Universitäten existieren ähnliche Regelungen. 

 

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist, dass die Gelder direkt dem Konventsetat entstammen 

sollen (das hierfür von der Universitätsleitung aufgestockt wird, dies wurde vom Kanzler 

bereits zugesichert). Hierdurch entsteht kein Abhängigkeitsverhältnis gegenüber dem 

Präsidium. Der Sprecher*innenrat bleibt weiterhin ausschließlich dem Konvent gegenüber 

verpflichtet. 

 

Eichstätt, 26. April 2018 

 

 

Peter Spieß 

Vorsitzender des Studentischen Konvents 

 

Anlagen: 

1.  Liste der Anlagen     


